
R+V-UNTERNEHMENSPOLICE

Leistungsübersicht

Transportversicherung

Warentransportversicherung inklusive Werkverkehrsversicherung

– Sämtliche Transporte von Erzeugnissen und Handelswaren des Versicherungsnehmers einschließlich Rohstoffen und Halbfabrikaten  
 (Güter aller Art mit wenigen, in Ziffer 3 VB Transport genannten Ausnahmen). Für innerbetriebliche Transporte (z. B. in einer Halle oder auf 
ein und demselben Grundstück) besteht kein Versicherungsschutz.

– Transportmittel: Alle verkehrsüblichen Transportmittel. Werkverkehrstransporte sind mitversichert.
– Geltungsbereich (wahlweise):

• Europa inklusive des asiatischen Teils der Türkei, aber ohne GUS-Staaten
• Deutschland plus Anrainerstaaten

– Deckungsumfang: Allgefahrendeckung. Die Werkverkehrsversicherung ist eine Autoinhaltsversicherung. Bei Werkverkehrstransporten 
sind Schäden durch einfachen Diebstahl und Abhandenkommen sowie durch Nicht- und Falschauslieferung nicht versichert.

– Höchsthaftungssumme je Transportmittel/Lager (wahlweise):
• 250.000 EUR
• 500.000 EUR (Limit Werkverkehr 250.000 EUR)

LeistungsUpdate-Garantie

Für zukünftige Bedingungs- und Leistungsverbesserungen ●●

Autoinhaltsversicherung

Es besteht Versicherungsschutz für zum Werkverkehr verladene Güter, solange sie sich auf dem Fahrzeug befinden.

Wird das beladene Fahrzeug außerhalb eines Transports im Werkverkehr abgestellt, ist die Entschädigung pro
Schadensfall auf 100.000 EUR begrenzt, wenn sich das Fahrzeug außerhalb einer durch Verschluss gesicherten,
allseitig baulich umschlossenen Garage oder Halle bzw. außerhalb eines allseitig umfriedeten und verschlossenen
Grundstücks befindet.

Selbstbehalt:  
Für Schäden durch Diebstahl und Einbruchdiebstahl zwischen 22:00 und 6:00 Uhr beträgt der Selbstbehalt 20 % des Schadens, 
mind. 250 EUR, höchstens 2.500 EUR.

●●

Servicetransporte

Versichert sind auch zur Reparatur, Wartung, Reinigung und sonstigen Bearbeitung übernommene Güter der Kunden des Ver-
sicherungsnehmers, die bei Werkverkehrstransporten zu betrieblichen Zwecken mitgeführt werden. Transporte dieser  
Güter durch Dritte sind ebenfalls versichert, soweit der Versicherungsnehmer für diese Transporte die Gefahr trägt.

●●

Paketdienste

Versichert sind auch Transporte mit Kurier-, Express- und Paketdiensten.

Die Entschädigungsgrenze je Paket beträgt 10.000 EUR. Ausgeschlossen sind Schäden, bei denen vom KEP-Dienst im Rahmen 
der von ihm abgeschlossenen Transportversicherung oder der von ihm gebotenen Haftung Schadenersatz erlangt werden kann.

●●

Ausstellungen

Versichert sind auch Ausstellungs- und Messegüter sowie Messestand und Standausrüstung während der Transporte vom und 
zum Ausstellungsort, während des Standauf- und -abbaus und während der Ausstellungen und Messen.

Es gilt eine Entschädigungsgrenze von 50.000 EUR je Ausstellung/Messe.

●●

Betriebsausstattung

Transporte von Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Transporte dieser Güter zwischen einzelnen  
Betriebsstätten des Versicherungsnehmers sind mitversichert. Firmenumzüge fallen nicht unter diesen  Versicherungsschutz.

●●

Musterkollektion

Versichert sind auch Musterkollektionen sowie deren Verpackung und Behältnisse.

Es gilt eine Entschädigungsgrenze von 5.000 EUR je Musterkollektion.
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Transportversicherung

Warentransportversicherung inklusive Werkverkehrsversicherung

Inlandsschutzklausel

Für Versandtransporte im Inland gilt die Versicherung nur subsidiär gegenüber der vom Empfänger der Ware abgeschlossenen 
Transportversicherung. Im Übrigen besteht Versicherungsschutz unabhängig von der Gefahrtragung. Im Schadensfall ist eine 
„Nichtversicherungserklärung“ des Käufers vorzulegen.

●●

Schutzversicherung

Für Im- und Exporte, für die der Versicherungsnehmer nicht oder nur teilweise die Gefahr trägt oder die er aufgrund der Liefer-
vereinbarung nicht zu versichern hat, besteht subsidiärer Versicherungsschutz.

●●

Mehrkosten

Mehrkosten, zum Beispiel für Überstunden, Eilfracht, Zoll und durch Preissteigerungen, sind mitversichert. Der Schadenersatz ist 
auf 10 % des Versicherungswertes, höchstens jedoch 10.000 EUR pro Schadensfall begrenzt.

●●

Güterfolgeschäden

Güterfolgeschäden sind mitversichert.

Die Entschädigung ist begrenzt auf 100.000 EUR je Schadensfall und 200.000 EUR je Schadenereignis und 400.000 EUR für alle 
Schadenereignisse eines Versicherungsjahres.

●●

Vermögensschäden

Vermögensschäden sind mitversichert.

Die Entschädigung ist begrenzt auf 100.000 EUR je Schadensfall und 200.000 EUR je Schadenereignis und 400.000 EUR für alle 
Schadenereignisse eines Versicherungsjahres.

●●

Bergungs- und Beseitigungskosten

Bergungs- und Beseitigungskosten sind mitversichert.

Die Höchstentschädigung für diese Kosten beträgt 25.000 EUR je Schadensfall.
●●

Bewegungs- und Schutzkosten

Bewegungs- und Schutzkosten sind mitversichert.

Die Höchstentschädigung für diese Kosten beträgt 25.000 EUR je Schadensfall.
●●

Kriegswerkzeuge

Die Gefahren durch Kriegswerkzeuge sind bei Land- und/oder Flusstransporten mitversichert. ●●

Krieg

Die Kriegs-, Minen- und Torpedogefahren sind bei See- und Lufttransporten im Verkehr mit dem Ausland mitversichert. ●●

Streik und Aufruhr

Die Gefahren Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristische und politische Gewalthandlungen, Aufruhr und sonstige  
bürgerliche Unruhen sind mitversichert.

●●

Beschlagnahme

Die Gefahren Beschlagnahme, Entziehung oder sonstige Eingriffe von hoher Hand sind mitversichert. ●●

Isotope

Schäden durch radioaktive Isotope (außer Kernbrennstoff) sind mitversichert. ●●

Empfängerinteresse

Mitversichert sind Güterfolge- und Vermögensschäden im Interesse des frachtbriefmäßigen Empfängers.

Die Entschädigung ist begrenzt auf 10.000 EUR je Schadensfall und 20.000 EUR je Schadenereignis und 40.000 EUR für alle 
Schadenereignisse eines Versicherungsjahres.

●●

Mitgeführte Arbeitsgeräte

Versichert sind auch Einrichtungsgegenstände und Arbeitsgeräte (Maschinen, Apparate, Werkzeuge), die bei Werkverkehrstrans-
porten zu betrieblichen Zwecken mitgeführt werden.

Diese Güter sind auf Dienstreisen auch während des Aufenthalts in Hotels gegen Einbruchdiebstahl aus verschlossenen Hotel-
zimmern versichert.

Es gilt eine Entschädigungsgrenze von 100.000 EUR, für die nachstehenden Güter gilt jedoch:
– PC, Notebooks und vergleichbare Elektronik: maximal 4.000 EUR
– geschäftlich mitgeführte tragbare Telefone: maximal 400 EUR

●●
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Warentransportversicherung inklusive Werkverkehrsversicherung

Domizilrisiko

Bei Werkverkehrstransporten ist das Domizilrisiko für beladene Fahrzeuge mitversichert, und zwar sowohl am Domizil  
des Versicherungsnehmers als auch am Domizil des Fahrers oder des Beauftragten.

Außerhalb einer durch Verschluss gesicherten, allseitig baulich umschlossenen Garage oder Halle bzw. eines allseitig  
umfriedeten und verschlossenen Grundstücks ist die Entschädigung auf 100.000 EUR begrenzt.

Werkverkehrsversicherung

– Werkverkehrstransporte von Erzeugnissen und Handelswaren des Versicherungsnehmers einschließlich Rohstoffen und Halbfabrikaten 
(Güter aller Art mit wenigen, in Ziffer 3 VB Transport genannten Ausnahmen). Für innerbetriebliche Transporte (zum Beispiel in einer Halle 
oder auf ein und demselben Grundstück) besteht kein Versicherungsschutz.

– Transportmittel: Werkverkehrstransporte. Es gibt keine Fahrzeugbindung – eine aufwendige Aktualisierung bei Fahrzeugzu- und  
-abgängen entfällt somit. Es gilt grundsätzlich Fuhrparkschutz.

– Geltungsbereich (wahlweise):
• Europa inkl. des asiatischen Teils der Türkei, aber ohne GUS-Staaten
• Deutschland plus Anrainerstaaten
• Deutschland

– Deckungsumfang: Allgefahrendeckung. Die Werkverkehrsversicherung ist eine Autoinhaltsversicherung. Schäden durch einfachen Dieb-
stahl und Abhandenkommen sowie durch Nicht- und Falschauslieferung sind ausgeschlossen.

– Höchsthaftungssumme je Fahrzeug (wahlweise):
• 15.000 EUR
• 30.000 EUR
• 50.000 EUR
• 100.000 EUR

LeistungsUpdate-Garantie

Für zukünftige Bedingungs- und Leistungsverbesserungen

Autoinhaltsversicherung

Es besteht Versicherungsschutz für zum Werkverkehr verladene Güter, solange sie sich auf dem Fahrzeug befinden.

Selbstbehalt
Für Schäden durch Diebstahl und Einbruchdiebstahl zwischen 22:00 und 6:00 Uhr beträgt der Selbstbehalt 20 % des Schadens, 
mind. 250 EUR, höchstens 2.500 EUR.

 

Ausstellungsgüter

Versichert sind auch Ausstellungs- und Messegüter sowie Messestand und Standausrüstung während der Transporte im  
Werkverkehr. Es besteht kein Versicherungsschutz während des Aufenthalts der Güter auf den Ausstellungen und Messen.  

Betriebsausstattung

Versichert sind auch Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die bei Werkverkehrstransporten zu betrieblichen 
Zwecken mitgeführt werden.  

Musterkollektion

Versichert sind auch Musterkollektionen sowie deren Verpackung und Behältnisse während der Transporte im Werkverkehr.  
Versicherungsschutz besteht nur während der Transporte.  

Mehrkosten

Mehrkosten, z. B. für Überstunden, Eilfracht, Zoll und durch Preissteigerungen, sind mitversichert.

Der Schadenersatz ist auf 10 % des Versicherungswertes, höchstens jedoch 10.000 EUR pro Schadensfall begrenzt.
 

Güterfolgeschäden

Güterfolgeschäden sind mitversichert.

Die Entschädigung ist begrenzt auf 50 % der vereinbarten Höchsthaftungssumme je Schadensfall und 200.000 EUR je Schaden-
ereignis und 400.000 EUR für alle Schadenereignisse eines Versicherungsjahres.

 

Bergungs- und Beseitigungskosten

Bergungs- und Beseitigungskosten sind mitversichert.

Die Höchstentschädigung für diese Kosten beträgt 25.000 EUR je Schadensfall.
 



R+V Allgemeine Versicherung AG
Informationen erhalten Sie in den Volksbanken Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion  
der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon 0800 533-1112 (kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen) und unter www.ruv.de

Lassen Sie sich ganzheitlich  
und bedarfsgerecht beraten.  
Jetzt Termin vereinbaren!

Die Leistungsübersicht dient der Information und kann von dem gewählten Deckungsumfang abweichen.

Der für den Vertrag geltende Deckungsumfang wird abschließend im Antrag, im Versicherungsschein und in den dem Vertrag zugrunde
liegenden Versicherungsbedingungen festgelegt. Die Verkaufsinformation ist kein Vertragsbestandteil.
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Transportversicherung

Werkverkehrsversicherung

Bewegungs- und Schutzkosten

Bewegungs- und Schutzkosten sind mitversichert.

Die Höchstentschädigung für diese Kosten beträgt 25.000 EUR je Schadensfall.
 

Kriegswerkzeuge

Die Gefahren durch Kriegswerkzeuge sind bei Land- und/oder Flusstransporten mitversichert.  

Streik und Aufruhr

Die Gefahren Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristische und politische Gewalthandlungen, Aufruhr und sonstige  
bürgerliche Unruhen sind mitversichert.  

Beschlagnahme

Die Gefahren Beschlagnahme, Entziehung oder sonstige Eingriffe von hoher Hand sind mitversichert.  

Isotope

Schäden durch radioaktive Isotope (außer Kernbrennstoff) sind mitversichert.  

Mitgeführte Arbeitsgeräte

Versichert sind auch Einrichtungsgegenstände und Arbeitsgeräte (Maschinen, Apparate, Werkzeuge), die bei Werkverkehrs-
transporten zu betrieblichen Zwecken mitgeführt werden.

Diese Güter sind auf Dienstreisen auch während des Aufenthalts in Hotels gegen Einbruchdiebstahl aus verschlossenen Hotel-
zimmern versichert.

Es gilt die vereinbarte Höchsthaftungssumme als Entschädigungsgrenze, für die nachstehenden Güter gilt jedoch:
– PC, Notebooks und vergleichbare Elektronik: maximal 4.000 EUR
– geschäftlich mitgeführte tragbare Telefone: maximal 400 EUR

 

Domizilrisiko

Bei Werkverkehrstransporten ist das Domizilrisiko für beladene Fahrzeuge mitversichert, und zwar sowohl am Domizil des  
Versicherungsnehmers als auch am Domizil des Fahrers oder des Beauftragten.  

 = versichert


